
Kapitel 3.1 

3.1.2.2 Im ersten Satz „auf der Kennzeichnung“ ändern in: „auf dem Kennzeichen“. 

3.1.2.3 Im zweiten Satz „in den Kennzeichnungen“ ändern in: „in den Kennzeichen“. 

3.1.2.6 Der Einleitungssatz vor den Absätzen a) und b) erhält folgenden Wortlaut: „Wenn für die 
Stabilisierung eines solchen Stoffes eine Temperaturkontrolle angewendet wird, um die Entwicklung 
eines gefährlichen Überdrucks oder eine zu starke Wärmeentwicklung zu verhindern, oder wenn eine 
chemische Stabilisierung in Verbindung mit einer Temperaturkontrolle angewendet wird, gilt 
Folgendes:“. 

Der Absatz a) erhält folgenden Wortlaut: 

„a) Wenn bei flüssigen und festen Stoffen die SAPT2) (bei Anwendung einer chemischen 
Stabilisierung mit oder ohne Inhibitor gemessen) höchstens dem in Absatz 2.2.41.1.21 
vorgeschrieben Wert entspricht, gelten die Vorschriften des Absatzes 2.2.41.1.17, die 
Sondervorschrift 386 des Kapitels 3.3, die Sondervorschrift V 8 des Kapitels 7.2 des ADR, die 
Sondervorschrift S4 des Kapitels 8.5 des ADR und die Vorschriften des Kapitels 9.6 des ADR mit 
der Ausnahme, dass der in diesen Absätzen verwendete Begriff „SADT“ auch die „SAPT“ 
einschließt, wenn der betreffende Stoff durch Polymerisation reagiert;“. 

Die Fußnote 2 erhält folgenden Wortlaut: 

„2) Für die Begriffsbestimmung von „Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT)“ 
siehe Abschnitt 1.2.1.“. 
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Kapitel 3.2, Table A 

Folgende neue Eintragungen einfügen: 

„ 

Stoffnum
m

er/ 
U

N
-N

um
m

er 

Benennung und Beschreibung 

K
lasse 

K
lassifizierungs- 

code 

V
erpackungs- 

gruppe 

G
efahrzettel 

Sondervorschriften 

begrenzte 
Mengen 

B
eförderung 

zugelassen 

A
usrüstung 

erforderlich 

Lüftung 

Maßnahmen 
während des 

Ladens /  
Löschens / Beförderns 

A
nzahl der 

K
egel/Lichter 

Bemerkungen 

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4 3.5.1.2 3.2.1 8.1.5 7.1.6 7.1.6 7.1.5 3.2.1 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0015 MUNITION, NEBEL, mit oder ohne 
Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit 
beim Einatmen giftigen Stoffen 

1 1.2G 1+6.1 0 E0 PP LO01 HA01, 
HA03 

3 

0016 MUNITION, NEBEL, mit oder ohne 
Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit 
beim Einatmen giftigen Stoffen 

1 1.3G 1+6.1 0 E0 PP LO01 HA01, 
HA03 

3 

0303 MUNITION, NEBEL, mit oder ohne 
Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit 
beim Einatmen giftigen Stoffen 

1 1.4G 1.4+6.1 0 E0 PP LO01 HA01, 
HA03 

1 

“ 
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In der Tabelle A folgende Änderungen vornehmen: 

UN-Nummer Spalte Änderung 

1005 (6) hinzufügen: „379“. 

1006 (6) einfügen: „378“. 

1010 (6) einfügen: „386“. 

1013 (6) einfügen: „378“. 

1046 (6) einfügen: „378“. 

1051 (6) einfügen: „386“. 

1056 (6) einfügen: „378“. 

1060 (6) einfügen: „386“. 

1065 (6) einfügen: „378“. 

1066 (6) einfügen: „378“. 

1081 (6) einfügen: „386“. 

1082 (6) einfügen: „386“. 

1085 (6) einfügen: „386“. 

1086 (6) einfügen: „386“. 

1087 (6) einfügen: „386“. 

1092 (6) einfügen: „386“. 

1093 (6) einfügen: „386“. 

1133 (6) streichen: „640E“ 

1139 (6) streichen: „640E“ 

1143 (6) einfügen: „386“. 

1167 (6) einfügen: „386“. 

1169 (6) streichen: „640E“ 

1185 (6) einfügen: „386“. 

1197 (6) streichen: „640E“ 

1202 (6) streichen: „363“. 
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UN-Nummer Spalte Änderung 

1202 (zweite 
Eintragung) 

(2) „EN 590:2009 + A1:2010“ ändern in: „EN 590:2013 + AC:2014“ (zweimal). 

1203 (6) streichen: „363“. 

1210 (6) streichen: „640E“ 

1218 (6) einfügen: „386“. 

1223 (6) streichen: „363“. 

1246 (6) einfügen: „386“. 

1247 (6) einfügen: „386“. 

1251 (6) einfügen: „386“. 

1263 (6) streichen: „640E“ 

1266 (6) streichen: „640E“ 

1268 (alle 
Eintragungen) 

(6) streichen: „363“. 

1286 (6) streichen: „640E“ 

1287 (6) streichen: „640E“ 

1301 (6) einfügen: „386“. 

1302 (6) einfügen: „386“. 

1303 (6) einfügen: „386“. 

1304 (6) einfügen: „386“. 

1306 (6) streichen: „640E“ 

1361 (VG III) (6) hinzufügen: „665“ 

1545 (6) einfügen: „386“. 

1589 (6) einfügen: „386“. 

1614 (6) einfügen: „386“. 

1724 (6) einfügen: „386“. 

1829 (6) einfügen: „386“. 
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UN-Nummer Spalte Änderung 

1845 (4) – 
(13) 

„UNTERLIEGT NICHT  DEM ADN – bei der Verwendung als Kühlmittel 
siehe Abschnitt 5.5.3“ ändern in: 

„UNTERLIEGT NICHT DEM ADN mit Ausnahme von Abschnitt 5.5.3“. 

1860 (6) einfügen: „386“. 

1863 (alle 
Eintragungen) 

(6) streichen: „363“. 

1866 (6) streichen: „640E“ 

1917 (6) einfügen: „386“. 

1919 (6) einfügen: „386“. 

1921 (6) einfügen: „386“ 

1956 (6) einfügen: „378“ 

1991 (6) einfügen: „386“. 

1993 (6) streichen: „640E“ 

1999 (6) streichen: „640E“ 

2000 (6) einfügen: „383“. 

2022 (2) [Die Änderung in der französischen Fassung hat keine Auswirkungen auf 
den deutschen Text.] 

2036 (6) einfügen: „378“. 

2055 (6) einfügen: „386“. 

2200 (6) einfügen: „386“ 

2211 (6) „207“ ändern in: „382“. 

2218 (6) einfügen: „386“. 

2227 (6) einfügen: „386“. 

2251 (6) einfügen: „386“. 

2277 (6) einfügen: „386“. 

2283 (6) einfügen: „386“. 

2348 (6) einfügen: „386“. 
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UN-Nummer Spalte Änderung 

2352 (6) einfügen: „386“. 

2383 (6) einfügen: „386“. 

2396 (6) einfügen: „386“. 

2452 (6) einfügen: „386“. 

2521 (6) einfügen: „386“. 

2527 (6) einfügen: „386“. 

2531 (6) einfügen: „386“. 

2607 (6) einfügen: „386“. 

2618 (6) einfügen: „386“. 

2815 (3b) „C7“ “ändern in: „CT1“. 

(5) „8“ ändern in: „8+6.1“. 

2838 (6) einfügen: „386“. 

2977 (5) Vor „+8“ einfügen: „+6.1“. 

2978 (5) Vor „+8“ einfügen: „+6.1“. 

3022 (6) einfügen: „386“. 

3073 (6) einfügen: „386“ 

3079 (6) einfügen: „386“. 

3088 (VG III) (6) hinzufügen: „665“ 

3090 (5) „9“ ändern in: „9A“. 

3091 (5) „9“ ändern in: „9A“. 

(6) Nach „230“ einfügen: „310“. 

3151 (2) Die Benennung erhält folgenden Wortlaut: 

„POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG oder HALOGENIERTE 
MONOMETHYLDIPHENYLMETHANE, FLÜSSIG oder 
POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FLÜSSIG“. 
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UN-Nummer Spalte Änderung 

3152 (2) Die Benennung erhält folgenden Wortlaut: 

„POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FEST oder HALOGENIERTE 
MONOMETHYLDIPHENYLMETHANE, FEST oder 
POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FEST“. 

3257 (6) hinzufügen: „668“. 

3269 
(Verpackungs-

gruppe II und III) 

(2) Nach „POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME“ einfügen: 
„, flüssiges Grundprodukt“. 

3475 (6) streichen: „363“. 

3480 (5) „9“ ändern in: „9A“. 

3481 (5) „9“ ändern in: „9A“. 

(6) Nach „230“ einfügen: „310“. 

3507 (3a) „8“ ändern in: „6.1“. 

(5) Vor „8“ einfügen: „6.1+“. 

3516 (6) hinzufügen: „379“. 

 

Die Eintragungen für die UN-Nummern 3166 und 3171 wie folgt ersetzen: 

 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) – (13) 

3166 FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS oder FAHRZEUG MIT 
ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT oder BRENNSTOFFZELLEN-
FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS oder 
BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEIT 

9 M11   312 
385 
666 
667 
669 

   

3171 BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG oder BATTERIEBETRIEBENES GERÄT 9 M11   240 
666 
667 
669 

   

 

Folgende neue Eintragungen einfügen: 
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Stoffnum
m

er/ 
U

N
-N

um
m

er 

Benennung und Beschreibung 

K
lasse 

K
lassifizierungs- 

code 

V
erpackungs- 

gruppe 

G
efahrzettel 

Sondervorschriften 

begrenzte 
Mengen 

B
eförderung 

zugelassen 

A
usrüstung 

erforderlich 

Lüftung 

Maßnahmen 
während des 

Ladens /  
Löschens / Beförderns 

A
nzahl der 

K
egel/Lichter 

 

 

 

 

Bemerkungen 

  3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4 3.5.1.2 3.2.1 8.1.5 7.1.6 7.1.6 7.1.5 3.2.1 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0510 RAKETENMOTOREN 1 1.4C  1.4  0 E0       

3527 POLYESTERHARZ-
MEHRKOMPONENTENSYSTEME, 
festes Grundprodukt  

4.1 F4 II 4.1 236 
340 

5kg E0       

3527 POLYESTERHARZ-
MEHRKOMPONENTENSYSTEME, 
festes Grundprodukt 

4.1 F4 III 4.1 236 
340 

5kg E0       

3528 VERBRENNUNGSMOTOR MIT 
ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEIT oder 
BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT 
ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEIT oder 
VERBRENNUNGSMASCHINE MIT 
ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEIT oder MASCHINE MIT 
BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT 
ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEIT 

3 F3  3 363 
667
669 

0 E0       

3529 VERBRENNUNGSMOTOR MIT 
ANTRIEB DURCH 
ENTZÜNDBARES GAS oder 
BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT 
ANTRIEB DURCH 
ENTZÜNDBARES GAS oder 
VERBRENNUNGSMASCHINE MIT 
ANTRIEB DURCH 

2 6F  2.1 363 
667 
669 

0 E0       
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Stoffnum
m

er/ 
U

N
-N

um
m

er 

Benennung und Beschreibung 

K
lasse 

K
lassifizierungs- 

code 

V
erpackungs- 

gruppe 

G
efahrzettel 

Sondervorschriften 

begrenzte 
Mengen 

B
eförderung 

zugelassen 

A
usrüstung 

erforderlich 

Lüftung 

Maßnahmen 
während des 

Ladens /  
Löschens / Beförderns 

A
nzahl der 

K
egel/Lichter 

 

 

 

 

Bemerkungen 

  3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4 3.5.1.2 3.2.1 8.1.5 7.1.6 7.1.6 7.1.5 3.2.1 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

ENTZÜNDBARES GAS oder 
MASCHINE MIT 
BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT 
ANTRIEB DURCH 
ENTZÜNDBARES GAS 

3530 VERBRENNUNGSMOTOR oder 
VERBRENNUNGSMASCHINE 

9 M11  9 363 
667 
669 

0 E0       

3531 POLYMERISIERENDER STOFF, 
FEST, STABILISIERT, N.A.G. 

4.1 PM1 III 4.1 274 
386 

0 E0       

3532 POLYMERISIERENDER STOFF, 
FLÜSSIG, STABILISIERT, N.A.G. 

4.1 PM1 III 4.1 274 
386 

0 E0       

3533 POLYMERISIERENDER STOFF, 
FEST, 
TEMPERATURKONTROLLIERT, 
N.A.G. 

4.1 PM2 III 4.1 274 
386 

0 E0       

3534 POLYMERISIERENDER STOFF, 
FLÜSSIG, 
TEMPERATURKONTROLLIERT, 
N.A.G. 

4.1 PM2 III 4.1 274 
386 

0 E0       
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Kapitel 3.2, Tabelle B 

Folgende Änderungen vornehmen: 

Benennung und Beschreibung Stoffnummer/ 
UN-Nummer 

Änderung 

POLYESTERHARZ-
MEHRKOMPONENTENSYSTEME 

3269 In Spalte (1) am Ende hinzufügen: 
„, flüssiges Grundprodukt“. 

Verbrennungsmotor mit Antrieb durch entzündbares 
Gas oder Verbrennungsmotor mit Antrieb durch 
entzündbare Flüssigkeit oder Fahrzeug mit Antrieb 
durch entzündbares Gas oder Fahrzeug mit Antrieb 
durch entzündbare Flüssigkeit oder Brennstoffzellen-
Motor mit Antrieb durch entzündbares Gas oder 
Brennstoffzellen-Motor mit Antrieb durch 
entzündbare Flüssigkeit oder Brennstoffzellen-
Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbares Gas oder 
Brennstoffzellen-Fahrzeug mit Antrieb durch 
entzündbare Flüssigkeit 

3166 Diese Eintragung streichen 

 

Folgende neue Eintragungen in alphabetischer Reihenfolge einfügen: 

Benennung und Beschreibung 
Stoffnummer/ 
UN-Nummer 

BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT 3166 

BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS  3166 

BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT 3528 

BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS 3529 

FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT 3166 

FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS 3166 

HALOGENIERTE MONOMETHYLDIPHENYLMETHANE, FEST 3152 

HALOGENIERTE MONOMETHYLDIPHENYLMETHANE, FLÜSSIG 3151 

MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH 
ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT 3528 

MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH 
ENTZÜNDBARES GAS 3529 

POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME, festes Grundprodukt 3527 

POLYMERISIERENDER STOFF, FEST, STABILISIERT, N.A.G. 3531 

POLYMERISIERENDER STOFF, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT, 
N.A.G. 3533 

POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, STABILISIERT, N.A.G. 3532 

POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT, 
N.A.G. 3534 
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Benennung und Beschreibung 
Stoffnummer/ 
UN-Nummer 

RAKETENMOTOREN 0510 

Tischtennisbälle: siehe 2000 

VERBRENNUNGSMASCHINE 3530 

VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEIT 3528 

VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES 
GAS 3529 

VERBRENNUNGSMOTOR 3530 

VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEIT 3528 

VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS 3529 

 

Kapitel 3.2, Tabelle C 
3.2.3.1 Im Einleitungstext, im zweiten Absatz, einen dritten Anstrich mit folgendem Wortlaut 

hinzufügen: 

„- ist in einer Zelle ein Stern „*“ angegeben, so sind die anzuwendenden Vorschriften gemäß 
3.2.3.3 zu ermitteln.“. 

 Spalte (5) „Gefahren“: Am Ende folgenden neuen Absatz hinzufügen: 

 „Bei Angaben über Gefahren in Klammern sind nur die für den konkret beförderten Stoff 
zutreffenden Codes zu verwenden.“. 

 Spalte (10) „Öffnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils“: Die Überschrift erhält 
folgenden Wortlaut: „Öffnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils in kPa“. 

 Spalte (16) „Explosionsgruppe“: erhält folgenden Wortlaut: 

„Spalte (16) Explosionsgruppe 

Diese Spalte gibt die Explosionsgruppe des Stoffs an. 

Die Werte in Klammern sind die Angaben der Untergruppen der Explosionsgruppe II B zur 
Auswahl der entsprechenden autonomen Schutzsysteme (Flammendurchschlagsicherungen, 
Unter- und Überdruckventile mit integrierter Flammensperre und 
Hochgeschwindigkeitsventile). 

Bem. 

Bei Ausrüstung mit autonomen Schutzsystemen der Explosions-Gruppe II B können Produkte 
befördert werden, für die die Explosionsgruppe II A oder II B einschließlich der Untergruppen 
II B3, II B2, II B1 zutrifft. 

Bei Ausrüstung mit autonomen Schutzsystemen der Explosions-Untergruppe II B3 können nur 
Produkte befördert werden, für die die Untergruppe II B3, II B2, II B1 oder die 
Explosionsgruppe II A zutrifft. 

Bei Ausrüstung mit autonomen Schutzsystemen der Explosions-Untergruppe II B2 können nur 
Produkte befördert werden, für die die Untergruppe II B2, II B1 oder die Explosionsgruppe II 
A zutrifft. 
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Bei Ausrüstung mit autonomen Schutzsystemen der Explosions-Untergruppe II B1 können nur 
Produkte befördert werden, für die die Untergruppe II B1 oder die Explosionsgruppe II A 
zutrifft.“. 

 Spalte (20), Bemerkung 5: „Eine gute Überwachung muss gewährleistet sein“ ändern in: „Eine 
gute Überwachung sollte gewährleistet sein.“. 

 [Die Änderung in der französischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen Text.] 

 Spalte (20), Bemerkung 35: erhält folgenden Wortlaut: 

„35. Für diesen Stoff darf als Kühlanlage nur ein indirektes System benutzt werden. Direkte 
und kombinierte Systeme sind nicht erlaubt.“. 

 Spalte (20), Bemerkung 36: erhält folgenden Wortlaut: 

„36. zusammengefasst mit Bemerkung 35“. 

 Spalte (20), Bemerkung 38: erhält folgenden Wortlaut: 

„38. Bei einem Siedebeginn von größer 60 °C und kleiner gleich 85 °C, bestimmt nach der 
Norm SATM D86-01, sind die Beförderungsbedingungen wie bei einem Siedebeginn 
von kleiner gleich 60 °C anzuwenden.“. 

 Spalte (20): Folgende neue Bemerkung 43 hinzufügen: 

„43. Es besteht die Möglichkeit, dass die Mischung konservativ als Floater bewertet wurde, da 
enthaltene Komponenten die entsprechenden Kriterien erfüllen.“. 

3.2.3.2  Für folgende Einträge „(II B3)“ in Spalte (16) hinzufügen: 

1038 ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG 

1040 ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) 
bei 50°C 

1092 ACROLEIN, STABILISIERT 

1098 ALLYLALKOHOL 

1165 DIOXAN 

2023 EPICHLORHYDRIN 

 Für folgende Einträge „(II B2)“ in Spalte (16) hinzufügen: 

1033 DIMETHYLETHER 

1093 ACRYLNITRIL, STABILISIERT 

1120 BUTANOLE (n-BUTYLALKOHOL) 

1143 CROTONALDEHYD, STABILISIERT 

1153 ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER 

1171 ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHER 

1218 ISOPREN, STABILISIERT 

2608 NITROPROPANE 

 Für folgende Einträge „(II B24)“ in Spalte (16) hinzufügen: 

1010 BUTA-1,3-DIEN, STABILISIERT 

1010 BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENE UND 
KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei 70 °C einen 
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Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte bei 50 °C 
den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet (enthält weniger als 0,1 % Buta-1,3-
dien) 

1010 BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENE UND 
KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei 70 °C einen 
Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte bei 50 °C 
den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet (enthält 0,1 % oder mehr Buta-1,3-dien) 

 Für folgende Einträge „(II B1)“ in Spalte (16) hinzufügen: 

1155 DIETHYLETHER 

1170 ETHANOL (ETHYLALKOHOL) oder ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), wässerige Lösung mit mehr als 70 Vol-% Alkohol 

1199 FURALDEHYDE (α-FURALDEHYD) oder FURFURALDEHYDE (α-
FURFURALDEHYD) 

1662 NITROBENZEN 

1917 ETHYLACRYLAT, STABILISIERT 

1919 METHYLACRYLAT, STABILISIERT 

2056 TETRAHYDROFURAN 

2218 ACRYLSÄURE, STABILISIERT 

2278 n-HEPTEN 

2303 ISOPROPENYLBENZEN 

2348 BUTYLACRYLATE, STABILISIERT (n-BUTYLACRYLAT, STABILISIERT) 

3092 1-METHOXY-2-PROPANOL 

  Für folgende Einträge „(II B14)“ in Spalte (16) hinzufügen: 

1170 ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG), mit mehr als 24 Vol.-% 
und höchstens 70 Vol.-% Alkohol 

 Für folgende Einträge in Spalte (16) „(II B4)“ ändern in: „(II A7)“: 

2458 HEXADIENE 

2491 ETHANOLAMIN oder ETHANOLAMIN, LÖSUNG 

2811 GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (1,2,3-
TRICHLORBENZEN, GESCHMOLZEN) 

2811 GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (1,3,5-
TRICHLORBENZEN, GESCHMOLZEN). 

 Bei den UN-Nrn. 1040, 1089, 1280 und 2983 in Spalte (20) hinzufügen: „; 35“. 

 Bei der UN-Nr. 1230 METHANOL in Spalte (19) „1“ ändern in: „2“. 

 Die Eintragungen der UN-Nrn. 1267, 1268, 1863, 1993 und 3295: streichen. 

Folgende neue Eintragungen hinzufügen: 
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1267 ROHERDÖL 3 F1 I 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 1 14; 
*siehe 3.2.3.3 

1267 ROHERDÖL 3 F1 II 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 1 14; 
*siehe 3.2.3.3 

1267 ROHERDÖL 3 F1 III 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 0 14; 
*siehe 3.2.3.3 

1267 ROHERDÖL MIT MEHR ALS 
10 % BENZEN 
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 I 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29; 43 

1267 ROHERDÖL MIT MEHR ALS 
10 % BENZEN  
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 II 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 

1267 ROHERDÖL MIT MEHR ALS 
10 % BENZEN  
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
85 °C 

3 F1 II 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2 3 50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 23; 29; 38 

1267 ROHERDÖL MIT MEHR ALS 
10 % BENZEN 
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
115 °C 

3 F1 II 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2  50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 

1267 ROHERDÖL MIT MEHR ALS 
10 % BENZEN  
SIEDEBEGINN > 115 °C 

3 F1 II 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2  35 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 

1267 ROHERDÖL MIT MEHR ALS 
10 % BENZEN  
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 III 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 29 

1267 ROHERDÖL MIT MEHR ALS 
10 % BENZEN  
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
85 °C 

3 F1 III 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2 3 50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 23; 29; 38 
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1267 ROHERDÖL MIT MEHR ALS 
10 % BENZEN  
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
115 °C 

3 F1 III 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2  50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 29 

1267 ROHERDÖL MIT MEHR ALS 
10 % BENZEN 
SIEDEBEGINN > 115 °C 

3 F1 III 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2  35 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 29 

1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
oder ERDÖLPRODUKTE, 
N.A.G. 

3 F1 I 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 1 14; 27 
*siehe 3.2.3.3 

1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
oder ERDÖLPRODUKTE, 
N.A.G. 

3 F1 II 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 1 14; 27 
*siehe 3.2.3.3 

1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
oder ERDÖLPRODUKTE, 
N.A.G. 

3 F1 III 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 0 14; 27 
*siehe 3.2.3.3 

1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN oder 
ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN 
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 I 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 27; 29; 43 

1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN oder 
ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN 
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 II 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 27; 29 
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1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN oder 
ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN 
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
85 °C 

3 F1 II 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2 3 50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 23; 27; 29; 38 

1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN oder 
ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN 
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
115 °C 

3 F1 II 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2  50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 27; 29 

1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN oder 
ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN 
SIEDEBEGINN > 115 °C 

3 F1 II 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2  35 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 27; 29 

1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
oder ERDÖLPRODUKTE, 
N.A.G. (NAPHTA) 
110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa 

3 F1 II 3+N2+CMR+F N 2 3  50 97 0,73
5 

3 ja T3 II A ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 14; 29 

1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
oder ERDÖLPRODUKTE, 
N.A.G. (NAPHTA) 
110 kPa < pD50 ≤ 150 kPa 

3 F1 II 3+N2+CMR+F N 2 3 3 10 97 0,73
5 

3 ja T3 II A ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 14; 29 
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1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
oder ERDÖLPRODUKTE, 
N.A.G. (NAPHTA) 
pD50 ≤ 110 kPa 

3 F1 II 3+N2+CMR+F N 2 3  10 97 0,73
5 

3 ja T3 II A ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 14; 29 

1268 ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 
oder ERDÖLPRODUKTE, 
N.A.G. (BENZENE HEART 
CUT) 
pD50 ≤ 110 kPa 

3 F1 II 3+N2+CMR+F N 2 3  10 97 0,76
5 

3 ja T3 II A ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 14; 29 

1863 DÜSENKRAFTSTOFF 3 F1 I 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 1 14; 
*siehe 3.2.3.3 

1863 DÜSENKRAFTSTOFF 3 F1 II 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 1 14; 
*siehe 3.2.3.3 

1863 DÜSENKRAFTSTOFF 3 F1 III 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 0 14; 
*siehe 3.2.3.3 

1863 DÜSENKRAFTSTOFF MIT 
MEHR ALS 10 % BENZEN 
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 I 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29; 43 

1863 DÜSENKRAFTSTOFF MIT 
MEHR ALS 10 % BENZEN 
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 II 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 
 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 

1863 DÜSENKRAFTSTOFF MIT 
MEHR ALS 10 % BENZEN 
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
85 °C 

3 F1 III 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2 3 50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 23; 29; 38 

1863 DÜSENKRAFTSTOFF MIT 
MEHR ALS 10 % BENZEN 
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
115 °C 

3 F1 III 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2  50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 29 
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1863 DÜSENKRAFTSTOFF MIT 
MEHR ALS 10 % BENZEN 
SIEDEBEGINN > 115 °C 

3 F1 III 3+CMR+F+(N
1, N2, N3) 

C 2 2  35 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 29 

1986 ALKOHOLE, 
ENTZÜNDBAR, GIFTIG, 
N.A.G.  

3 FT1 I 3+6.1+(N1, 
N2, N3, CMR, 
F oder S) 

C 1 1 * * 95   1 nein T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

2 27; 29;  
*siehe 3.2.3.3 

1992 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, 
N.A.G. 

3 FT1 I 3+6.1+(N1, 
N2, N3, CMR, 
F oder S) 

C 1 1 * * 95   1 nein T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

2 27; 29 
*siehe 3.2.3.3 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 

3 F1 I 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 1 14; 
*siehe 3.2.3.3 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 

3 F1 II 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 1 14; 
*siehe 3.2.3.3 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 

3 F1 III 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 0 14; 
*siehe 3.2.3.3 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN 
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 I 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN  
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 II 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN  
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
85 °C 

3 F1 II 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

C 2 2 3 50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 23; 29; 38 
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1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN 
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
115 °C 

3 F1 II 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

C 2 2  50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN  
SIEDEBEGINN > 115 °C 

3 F1 II 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

C 2 2  35 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN  
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 III 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 29 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN  
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
85 °C 

3 F1 III 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

C 2 2 3 50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 23; 29; 38 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN  
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
115 °C 

3 F1 III 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

C 2 2  50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 29 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
MIT MEHR ALS 10 % 
BENZEN 
SIEDEBEGINN > 115 °C 

3 F1 III 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

C 2 2  35 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 29 
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m

er 

 Benennung und Beschreibung 

K
lasse 

K
lassifizierungscode 

V
erpackungsgruppe 

G
efahren 

Tankschiffstyp 

Ladetankzustand 

Ladetanktyp 

Ladetankausrüstung 

Ö
ffnungsdruck des 

H
.-J.-V

entils in kPa 

m
ax. zul. Tankfüllungsgrad 

in %
 

relative D
ichte bei 20 ºC 

A
rt der 

Probeentnahm
eeinrichtung 

Pum
penraum

 unter D
eck 

erlaubt 

Tem
peraturklasse 

Explosionsgruppe 

Explosionsschutz 
erforderlich 

A
usrüstung 

erforderlich 

A
nzahl der K

egel/Lichter 

zusätzliche A
nforderungen 

oder Bem
erkungen 

1993 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
(CYCLOHEXANON-
CYCLOHEXANOL 
GEMISCH) 

3 F1 III 3+F N 3 3   97 0,95 3 ja T3 II A ja PP, EX, A 0  

2924 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, 
ÄTZEND, N.A.G.  

3 FC I 3+8+(N1, N2, 
N3, CMR, F 
oder S) 

C 1 1 * * 95   1 ja T4 3) II B4) ja * 1 27; 29 
*siehe 3.2.3.3 

3257 ERWÄRMTER FLÜSSIGER 
STOFF, N.A.G. bei oder über 
100°C und unter seinem 
Flammpunkt (einschließlich 
geschmolzenes Metall, 
geschmolzenes Salz usw.) 

9 M9 III 9+(N1, N2, 
N3, CMR, 
F oder S) 

* * * * * 95  * ja   nein * 0 7; 
20: +250°C; 
22; 24; 27 
*siehe 3.2 3.3 

3286 ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, 
ÄTZEND, N.A.G.  

3 FT
C 

I 3+6.1+8+(N1, 
N2, N3, CMR, 
F oder S) 

C 1 1 * * 95   1 nein T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

2 27; 29 
*siehe 3.2.3.3 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. 

3 F1 I 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 1 14; 
*siehe 3.2.3.3 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. 

3 F1 II 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 1 14; 
*siehe 3.2.3.3 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. 

3 F1 III 3+(N1, N2, 
N3, CMR, F) 

* * * * * *   * ja T4 3) II B4) ja * 0 14; 
*siehe 3.2.3.3 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR 
ALS 10 % BENZEN 
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 I 3+CMR+(N1, 
N2, N3) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR 
ALS 10 % BENZEN  
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 II 3+CMR+(N1, 
N2, N3) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 
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(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

U
N

-N
um

m
er  

oder Stoffnum
m

er 

 Benennung und Beschreibung 

K
lasse 

K
lassifizierungscode 

V
erpackungsgruppe 

G
efahren 

Tankschiffstyp 

Ladetankzustand 

Ladetanktyp 

Ladetankausrüstung 

Ö
ffnungsdruck des 

H
.-J.-V

entils in kPa 

m
ax. zul. Tankfüllungsgrad 

in %
 

relative D
ichte bei 20 ºC 

A
rt der 

Probeentnahm
eeinrichtung 

Pum
penraum

 unter D
eck 

erlaubt 

Tem
peraturklasse 

Explosionsgruppe 

Explosionsschutz 
erforderlich 

A
usrüstung 

erforderlich 

A
nzahl der K

egel/Lichter 

zusätzliche A
nforderungen 

oder Bem
erkungen 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR 
ALS 10 % BENZEN  
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
85 °C 

3 F1 II 3+CMR+(N1, 
N2, N3) 

C 2 2 3 50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 23; 29; 38 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR 
ALS 10 % BENZEN 
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
115 °C 

3 F1 II 3+CMR+(N1, 
N2, N3) 

C 2 2  50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR 
ALS 10 % BENZEN  
SIEDEBEGINN > 115 °C 

3 F1 II 3+CMR+(N1, 
N2, N3) 

C 2 2  35 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 29 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR 
ALS 10 % BENZEN  
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C 

3 F1 III 3+CMR+(N1, 
N2, N3) 

C 1 1   95  1 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 29 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR 
ALS 10 % BENZEN  
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
85 °C 

3 F1 III 3+CMR+(N1, 
N2, N3) 

C 2 2 3 50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 23; 29; 38 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR 
ALS 10 % BENZEN  
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 
115 °C 

3 F1 III 3+CMR+(N1, 
N2, N3) 

C 2 2  50 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 29 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR 
ALS 10 % BENZEN 
SIEDEBEGINN > 115 °C 

3 F1 III 3+CMR+(N1, 
N2, N3) 

C 2 2  35 95  2 ja T4 3) II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 29 

BGBl. III - Ausgegeben am 31. Jänner 2017 - Nr. 12 50 von 95

www.ris.bka.gv.at



(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

U
N

-N
um

m
er  

oder Stoffnum
m

er 

 Benennung und Beschreibung 

K
lasse 

K
lassifizierungscode 

V
erpackungsgruppe 

G
efahren 

Tankschiffstyp 

Ladetankzustand 

Ladetanktyp 

Ladetankausrüstung 
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ax. zul. Tankfüllungsgrad 

in %
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eeinrichtung 
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Explosionsschutz 
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A
usrüstung 
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A
nzahl der K

egel/Lichter 

zusätzliche A
nforderungen 

oder Bem
erkungen 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G., ISOPREN 
UND PENTADIEN 
ENTHALTEND, 
STABILISIERT 

3 F1 I 3+inst.+N2+C
MR 

C 2 2 3 50 95 0,67
8 

1 ja T4 3) II B4) ja PP, EX, A 1 3; 27 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. (1-OCTEN) 

3 F1 II 3+N2+F N 2 3  10 97 0,71 3 ja T3 II B4) ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

1 14 

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, 
FLÜSSIG, N.A.G. (GEMISCH 
VON POLYZYKLISCHEN 
AROMATEN) 

3 F1 III 3+CMR+F N 2 3 3 10 97 1,08 3 ja T1 II A ja PP, EP, 
EX, TOX, 

A 

0 14 
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3.2.3.3  Die Spalte (18) erhält folgenden Wortlaut: 

„Spalte 18: Bestimmung, ob persönliche Schutzausrüstung, ein Fluchtgerät, ein tragbares 
Gasspürgerät, ein tragbares Messgerät zum Nachweis von toxischen Gasen oder 
ein umluftabhängiges Atemschutzgerät erforderlich ist 

. PP: bei allen Stoffen der Klassen 1 bis 9 

. EP: bei allen  

- Stoffen der Klasse 2 mit dem Buchstaben T oder C in dem in der Spalte 
(3b) angegebenen Klassifizierungscode,  

- Stoffen der Klasse 3 mit dem Buchstaben T oder C in dem in der Spalte 
(3b) angegebenen Klassifizierungscode, 

- Stoffen der Klasse 4.1, 

- Stoffen der Klasse 6.1,  

- Stoffen der Klasse 8, 

- Stoffen mit CMR-Eigenschaften der Kategorie 1A oder 1B nach Kapitel 
3.5, 3.6 und 3.7 des GHS 

. EX: bei allen Stoffen, für die Explosionsschutz gefordert wird 

. TOX: bei allen 

- Stoffen der Klasse 6.1, 

- Stoffen der übrigen Klassen, mit dem Buchstaben T in dem in der Spalte 
(3b) angegebenen Klassifizierungscode, 

- Stoffen mit CMR-Eigenschaften der Kategorie 1A oder 1B nach Kapitel 
3.5, 3.6 und 3.7 des GHS 

. A: bei allen Stoffen, für die EX oder/und TOX gefordert wird.“. 

Überall „Spalte 3b)“ ändern in: „Spalte (3b)“. 

3.2.3.3 Spalte (20) und 3.2.4.3 L, Spalte (20):  

 Die Bemerkung 35 erhält folgenden Wortlaut: 

„Bemerkung 35: Die Bemerkung 35 ist in Spalte (20) einzutragen bei Stoffen, bei 
denen die Kühlung vollständig unter Verdichtung zu gefährlichen 
Reaktionen führen kann. Dies gilt auch, wenn die Kühlung nur 
teilweise durch Verdichtung erfolgt.“. 

 Bemerkung 36 streichen und hinzufügen: 

 „Bemerkung 36: (nicht mehr anwendbar)“. 

 In Bemerkung 38 „größer als 60 °C ist“ ändern in: „größer als 60 °C und kleiner gleich 
85 °C ist.“. 

 Eine neue Bemerkung 43 mit folgendem Wortlaut hinzufügen: 

„Bemerkung 43: Die Bemerkung 43 ist in Spalte (20) einzutragen bei allen Einträgen 
der Verpackungsgruppe I, bei denen in Spalte (3b) der 
Klassifizierungscode ein „F“ (entzündbar) enthält und in Spalte (5) 
Gefahren ein „F“ (Floater) zu finden ist.“. 
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3.2.4.3, A Punkt 2 „Umweltgefährdende Stoffe, akute oder chronische Giftigkeit 1 in Wasser 
(Gruppe N1 gemäß 2.2.9.1.10.2 ADN)“ ändern in: „Umweltgefährdende Stoffe, 
aquatische Giftigkeitskategorie akut 1 oder chronisch 1 (Gruppe N1 gemäß 2.2.9.1.10.2 
ADN) und Dampfdruck bei 50 °C von ≥ 1 kPa“. 

 Punkt 5 Am Anfang einen neuen Anstrich mit folgendem Wortlaut hinzufügen: „ 

• aquatische Giftigkeit akut 1 
oder chronisch 1 (Gruppe N1 
gemäß Absatz 2.2.9.1.10.2 
ADN) und Dampfdruck bei 
50 °C von < 1 kPa 

Typ N 
geschlossen 

Ladetankwandung keine 
Außenhaut“. 

 

 Beim ursprünglichen ersten Anstrich (chronische Giftigkeit 2 und 3 (Gruppe N2 gemäß 
Absatz 2.2.9.1.10.2 ADN) in der dritten Spalte „Aussenhaut“ ändern in: „Außenhaut“. 

3.2.4.3, J Die Spalte (18) erhält folgenden Wortlaut: 

„J. Spalte (18): Bestimmung, ob persönliche Schutzausrüstung, ein 
Fluchtgerät, ein tragbares Gasspürgerät, ein tragbares 
Messgerät zum Nachweis von toxischen Gasen oder ein 
umluftabhängiges Atemschutzgerät erforderlich ist 

. PP: bei allen Stoffen der Klassen 1 bis 9 

. EP: bei allen  
- Stoffen der Klasse 2 mit dem Buchstaben T oder C in dem in 

der Spalte (3b) angegebenen Klassifizierungscode,  
- Stoffen der Klasse 3 mit dem Buchstaben T oder C in dem in 

der Spalte (3b) angegebenen Klassifizierungscode, 
- Stoffen der Klasse 4.1, 
- Stoffen der Klasse 6.1, 
- Stoffen der Klasse 8, 
- Stoffen mit CMR-Eigenschaften der Kategorie 1A oder 1B nach Kapitel 

3.5, 3.6 und 3.7 des GHS1) 
. EX: bei allen Stoffen, für die Explosionsschutz gefordert wird 
. TOX: bei allen  

- Stoffen der Klasse 6.1, 
- Stoffen der übrigen Klassen, mit dem Buchstaben T in dem in der Spalte 

(3b) angegebenen Klassifizierungscode, 
- Stoffen mit CMR-Eigenschaften der Kategorie 1A oder 1B nach Kapitel 

3.5, 3.6 und 3.7 des GHS1) 
. A: bei allen Stoffen, für die EX oder/und TOX gefordert wird.“. 

____________ 
1)  Da bisher noch keine international verbindliche Liste von CMR-Stoffen der Kategorie 1A und 1B existiert, findet 

hier in der Übergangszeit, bis zum Vorliegen einer solchen Liste, die Liste der CMR-Stoffe der Kategorie 1 und 2 
entsprechend der Richtlinien 67/548/EWG oder 88/379/EWG des Rates der Europäischen Union in der jeweils 
geänderten Fassung Berücksichtigung. 

 
3.2.4.3 überall „Spalte (3b))“ ändern in: „Spalte (3b)“. 
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Kapitel 3.3 
3.3.1 Im ersten Satz „in diesem Kapitel“ ändern in: „nachstehend“. 

 Folgenden zweiten Satz hinzufügen: 

 „Wenn eine Sondervorschrift eine Vorschrift für die Kennzeichnung des Versandstücks 
enthält, müssen die Vorschriften des Unterabschnittes 5.2.1.2 a) und b) eingehalten 
werden. Wenn das erforderliche Kennzeichen ein besonderer Wortlaut ist, der in 
Anführungszeichen („“) angegeben ist, wie „BESCHÄDIGTE 
LITHIUMBATTERIEN“, muss das Kennzeichen eine Zeichenhöhe von mindestens 
12 mm haben, sofern in der Sondervorschrift oder an anderer Stelle im ADN nichts 
anderes angegeben ist.“. 

SV 61 „offizielle Bezeichnung für die Beförderung“ ändern in: „offizielle Benennung für die 
Beförderung“. 

SV 172 In Absatz b) „Fahrzeugen, Wagen oder Containern“ ändern in: 
„Güterbeförderungseinheiten“. 

SV 188 Der Absatz f) erhält folgenden Wortlaut: 

„f) Jedes Versandstück muss mit dem entsprechenden in Unterabschnitt 5.2.1.9 
abgebildeten Kennzeichen für Lithiumbatterien gekennzeichnet sein. 

 Diese Vorschrift gilt nicht für: 

(i) Versandstücke, die nur in Ausrüstungen (einschließlich Platinen) eingebaute 
Knopfzellen-Batterien enthalten, und 

(ii) Versandstücke, die höchstens vier in Ausrüstungen eingebaute Zellen oder 
zwei in Ausrüstungen eingebaute Batterien enthalten, sofern die Sendung 
höchstens zwei solcher Versandstücke umfasst.“. 

 Absatz g) streichen. 

 Absätze h) und i) werden zu g) und h). 

 Am Ende folgenden Absatz hinzufügen: 

 „Eine aus einer einzelnen Zelle bestehende Batterie gemäß der Definition in Teil III 
Unterabschnitt 38.3.2.3 des Handbuchs Prüfungen und Kriterien gilt als „Zelle“ und 
muss für Zwecke dieser Sondervorschrift gemäß den Vorschriften für „Zellen“ 
befördert werden.“. 

SV 207 Am Anfang streichen: „Polymer-Kügelchen und“. 

SV 216 „, des Fahrzeugs, Wagens oder Containers“ ändern in: „oder der 
Güterbeförderungseinheit“. 

SV 217 „, des Fahrzeugs, Wagens oder Containers“ ändern in: „oder der 
Güterbeförderungseinheit“. 

SV 218 „, des Fahrzeugs, Wagens oder Containers“ ändern in: „oder der 
Güterbeförderungseinheit“. 

SV 225 In der letzten Bem. „für das jeweilige Gas“ ändern in: „für das jeweilige gefährliche 
Gut“. 

SV 236 erhält folgenden Wortlaut: 
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„236 Polyesterharz-Mehrkomponentensysteme bestehen aus zwei Komponenten: einem 
Grundprodukt (entweder Klasse 3 oder Klasse 4.1, jeweils Verpackungsgruppe II oder 
III) und einem Aktivierungsmittel (organisches Peroxid). Das organische Peroxid muss 
vom Typ D, E oder F sein und darf keine Temperaturkontrolle erfordern. Die 
Verpackungsgruppe nach den auf das Grundprodukt angewendeten Kriterien der Klasse 
3 bzw. 4.1 muss II oder III sein. Die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (7a) angegebene 
Mengenbegrenzung gilt für das Grundprodukt.“. 

SV 240 erhält folgenden Wortlaut: 

„240 Diese Eintragung gilt nur für Fahrzeuge, die durch Nassbatterien, Natriumbatterien, 
Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien, und für Geräte, die durch 
Nassbatterien oder Natriumbatterien angetrieben und mit diesen Batterien im 
eingebauten Zustand befördert werden. Sofern in der Sondervorschrift 667 nichts 
anderes vorgesehen ist, müssen Lithiumbatterien den Vorschriften des Absatzes 
2.2.9.1.7 entsprechen. 

 „Fahrzeuge“ im Sinne dieser Sondervorschrift sind selbstfahrende Geräte, die für die 
Beförderung einer oder mehrerer Personen oder von Gütern ausgelegt sind. Beispiele 
solcher Fahrzeuge sind elektrisch angetriebene Personenwagen, Motorräder, 
Motorroller, Drei- oder Vierradfahrzeuge oder -motorräder, Lastkraftwagen, 
Lokomotiven, Fahrräder (mit elektrischem Motor) oder andere Fahrzeuge dieser Art 
(z.B. selbstausbalancierende Fahrzeuge oder Fahrzeuge, die nicht mit mindestens einer 
Sitzgelegenheit ausgerüstet sind), Rollstühle, Aufsitzrasenmäher, selbstfahrende 
Landwirtschaftsgeräte und Baumaschinen, Boote und Flugzeuge. Dies schließt 
Fahrzeuge ein, die in einer Verpackung befördert werden. In diesem Fall dürfen einige 
Teile des Fahrzeugs vom Rahmen abgebaut werden, damit sie in die Verpackung 
passen. 

 Beispiele für Geräte sind Rasenmäher, Reinigungsmaschinen, Modellboote oder 
Modellflugzeuge. Geräte, die durch Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-
Batterien angetrieben werden, müssen der Eintragung UN 3091 LITHIUM-METALL-
BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN, UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN, 
MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN 
AUSRÜSTUNGEN bzw. UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT 
AUSRÜSTUNGEN VERPACKT zugeordnet werden. 

 Elektrische Hybridfahrzeuge, die sowohl durch einen Verbrennungsmotor als auch 
durch Nassbatterien, Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-
Batterien angetrieben und mit diesen Batterien im eingebauten Zustand befördert 
werden, müssen der Eintragung UN 3166 FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH 
ENTZÜNDBARES GAS bzw. UN 3166 FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH 
ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT zugeordnet werden. Fahrzeuge, die eine 
Brennstoffzelle enthalten, müssen der Eintragung UN 3166 BRENNSTOFFZELLEN-
FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS bzw. UN 3166 
BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEIT zugeordnet werden. 

 Sofern im ADN nichts anderes vorgeschrieben ist, dürfen Fahrzeuge neben Batterien 
auch andere gefährliche Güter enthalten (z.B. Feuerlöscher, Druckgasspeicher oder 
Sicherheitseinrichtungen), die für ihre Funktion oder ihren sicheren Betrieb erforderlich 
sind, ohne dass sie in Bezug auf diese anderen gefährlichen Güter zusätzlichen 
Vorschriften unterliegen.“. 
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SV 295 „einer Kennzeichnung“ ändern in: „einem Kennzeichen“. 

 „eine entsprechende Kennzeichnung“ ändern in: „ein entsprechendes Kennzeichen“. 

SV 310 erhält folgenden Wortlaut: 

„310 Die Prüfvorschriften des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 
38.3 gelten nicht für Produktionsserien von höchstens 100 Zellen und Batterien oder für 
Vorproduktionsprototypen von Zellen und Batterien, sofern diese Prototypen für die 
Prüfung befördert werden und gemäß Verpackungsanweisung P 910 des 
Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR verpackt sind. 

 Im Beförderungspapier muss folgende Angabe enthalten sein: „BEFÖRDERUNG 
NACH SONDERVORSCHRIFT 310“. 

 Beschädigte oder defekte Zellen und Batterien oder Ausrüstungen mit solchen Zellen 
und Batterien müssen in Übereinstimmung mit der Sondervorschrift 376 befördert 
werden und gemäß Verpackungsanweisung P 908 des Unterabschnitts 4.1.4.1 bzw. der 
Verpackungsanweisung LP 904 des Unterabschnitts 4.1.4.3 des ADR verpackt sein. 

 Zellen, Batterien oder Ausrüstungen mit Zellen und Batterien, die zur Entsorgung oder 
zum Recycling befördert werden, dürfen gemäß Sondervorschrift 377 und 
Verpackungsanweisung P 909 des Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR verpackt sein.“. 

SV 312 erhält folgenden Wortlaut: 

„312 Fahrzeuge, die durch einen Brennstoffzellen-Motor angetrieben werden, müssen der 
Eintragung UN 3166 BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH 
ENTZÜNDBARES GAS bzw. UN 3166 BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT 
ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT zugeordnet werden. Diese 
Eintragungen schließen elektrische Hybridfahrzeuge ein, die sowohl durch eine 
Brennstoffzelle als auch durch einen Verbrennungsmotor mit Nassbatterien, 
Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien angetrieben 
und mit diesen Batterien im eingebauten Zustand befördert werden. 

 Andere Fahrzeuge, die einen Verbrennungsmotor enthalten, müssen der Eintragung 
UN 3166 FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS bzw. 
UN 3166 FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT 
zugeordnet werden. Diese Eintragungen schließen elektrische Hybridfahrzeuge ein, die 
sowohl durch einen Verbrennungsmotor als auch durch Nassbatterien, 
Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien angetrieben 
und mit diesen Batterien im eingebauten Zustand befördert werden. 

 Sofern in der Sondervorschrift 667 nichts anderes vorgesehen ist, müssen 
Lithiumbatterien den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 entsprechen.“. 

SV 317 erhält folgenden Wortlaut: 

„317 „Spaltbar, freigestellt“ gilt nur für solche spaltbaren Stoffe und Versandstücke, die 
spaltbare Stoffe enthalten, die gemäß Absatz 2.2.7.2.3.5 ausgenommen sind.“. 

SV 327 Im zweiten Satz vor „unbeabsichtigtes Entleeren“ einfügen: „Bewegung und“. 

 Im dritten Satz „LP 02“ ändern in: „LP 200“. 

SV 335 Im ersten Satz „, des Fahrzeugs, des Wagens oder Containers“ ändern in: „oder der 
Güterbeförderungseinheit“. 
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 Im zweiten Satz „Jedes Fahrzeug, jeder Wagen oder jeder Container müssen“ ändern in: 
„Jede Güterbeförderungseinheit muss“. 

 Im dritten Satz „, des Fahrzeugs, des Wagens oder Containers“ ändern in: „oder der 
Güterbeförderungseinheit“. 

SV 339 [Die Änderung in der französischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen 
Text.] 

SV 342 b) [Die Änderung in der französischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen 
Text.] 

SV 356  Im ersten Satz streichen: „in Fahrzeugen, Wagen, Schiffen oder Flugzeugen oder in 
einbaufertigen Teilen eingebaut sind oder“. 

SV 363 erhält folgenden Wortlaut: 

„363 a) Diese Eintragung gilt für Motoren oder Maschinen, die durch als gefährliche Güter 
klassifizierte Brennstoffe1) über Verbrennungssysteme oder Brennstoffzellen 
angetrieben werden (z.B. Verbrennungsmotoren, Generatoren, Kompressoren, 
Turbinen, Heizvorrichtungen usw.), ausgenommen Ausrüstungen von Fahrzeugen, 
die gemäß Sondervorschrift 666 der UN-Nummer 3166 zugeordnet sind. 

Bem. Diese Eintragung gilt nicht für Einrichtungen gemäß den Unterabschnitten 
1.1.3.2 a), d) und e), 1.1.3.3 und 1.1.3.7. 

___ 

1) Der Begriff „Brennstoff“ schließt auch Kraftstoffe ein. 

b) Motoren oder Maschinen, die frei von flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen sind 
und keine anderen gefährlichen Güter enthalten, unterliegen nicht dem ADN. 

Bem. 

1. Ein Motor oder eine Maschine gilt als frei von flüssigen Brennstoffen, wenn der 
Flüssigbrennstoffbehälter entleert wurde und der Motor oder die Maschine 
wegen Brennstoffmangels nicht betrieben werden kann. Motoren- oder 
Maschinenbauteile wie Brennstoffleitungen, -filter und -einspritzer müssen nicht 
gereinigt, entleert oder gespült werden, damit sie als frei von flüssigen 
Brennstoffen gelten. Darüber hinaus muss der Flüssigbrennstofftank nicht 
gereinigt oder gespült werden. 

2. Ein Motor oder eine Maschine gilt als frei von gasförmigen Brennstoffen, wenn 
die Behälter für gasförmige Brennstoffe frei von Flüssigkeiten (bei verflüssigten 
Gasen) sind, der Druck in den Behältern nicht größer als 2 bar ist und der 
Brennstoffabsperrhahn oder das Brennstoffabsperrventil geschlossen und 
gesichert ist. 

c) Motoren und Maschinen, die Brennstoffe enthalten, die den Klassifizierungskriterien 
der Klasse 3 entsprechen, müssen je nach Fall der Eintragung UN 3528 
VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEIT oder UN 3528 BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB 
DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT oder UN 3528 
VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEIT oder UN 3528 MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-
MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT zugeordnet 
werden. 
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d) Motoren und Maschinen, die Brennstoffe enthalten, die den Klassifizierungskriterien 
für entzündbare Gase der Klasse 2 entsprechen, müssen je nach Fall der Eintragung 
UN 3529 VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH 
ENTZÜNDBARES GAS oder UN 3529 BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT 
ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS oder UN 3529 
VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES 
GAS oder UN 3529 MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT 
ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS zugeordnet werden. 

 Motoren und Maschinen, die sowohl durch ein entzündbares Gas als auch durch eine 
entzündbare Flüssigkeit angetrieben werden, müssen der entsprechenden Eintragung 
der UN-Nummer 3529 zugeordnet werden. 

e) Motoren und Maschinen, die entzündbare Brennstoffe enthalten, die den 
Klassifizierungskriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 für umweltgefährdende Stoffe und 
nicht den Klassifizierungskriterien einer anderen Klasse entsprechen, müssen der 
Eintragung UN 3530 VERBRENNUNGSMOTOR bzw. UN 3530 
VERBRENNUNGSMASCHINE zugeordnet werden. 

f) Sofern im ADN nichts anderes vorgeschrieben ist, dürfen Motoren oder Maschinen 
neben Brennstoffen auch andere gefährliche Güter enthalten (z.B. Batterien, 
Feuerlöscher, Druckgasspeicher oder Sicherheitseinrichtungen), die für ihre 
Funktion oder ihren sicheren Betrieb erforderlich sind, ohne dass sie in Bezug auf 
diese anderen gefährlichen Güter zusätzlichen Vorschriften unterliegen. Sofern in 
der Sondervorschrift 667 nichts anderes vorgesehen ist, müssen Lithiumbatterien 
jedoch den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 entsprechen. 

g) Die Motoren oder Maschinen unterliegen nicht den übrigen Vorschriften des ADN, 
wenn die folgenden Vorschriften erfüllt werden: 

(i) Der Motor oder die Maschine, einschließlich des Umschließungsmittels, das 
die gefährlichen Güter enthält, entspricht den Bauvorschriften der zuständigen 
Behörde des Herstellungslandes1). 

(ii) Alle Ventile oder Öffnungen (z.B. Lüftungseinrichtungen) sind während der 
Beförderung geschlossen. 

(iii) Die Motoren oder Maschinen sind so ausgerichtet, dass ein unbeabsichtigtes 
Freiwerden gefährlicher Güter verhindert wird, und sie sind durch Mittel 
gesichert, mit denen die Motoren oder Maschinen so fixiert werden können, 
dass Bewegungen während der Beförderung, die zu einer Veränderung der 
Ausrichtung oder zu einer Beschädigung führen können, verhindert werden. 

(iv) Für die UN-Nummern 3528 und 3530: 

 Wenn der Motor oder die Maschine mehr als 60 Liter flüssigen Brennstoff bei 
einem Fassungsraum von mehr als 450 Litern, aber höchstens 3000 Litern 
enthält, ist der Motor oder die Maschine gemäß Abschnitt 5.2.2 an zwei 
gegenüberliegenden Seiten bezettelt. 

 Wenn der Motor oder die Maschine mehr als 60 Liter flüssigen Brennstoff bei 
einem Fassungsraum von mehr als 3000 Litern enthält, ist der Motor oder die 
Maschine an zwei gegenüberliegenden Seiten mit Großzetteln (Placards) 
versehen. Die Großzettel (Placards) entsprechen den in Kapitel 3.2 Tabelle A 
Spalte 5 vorgeschriebenen Gefahrzetteln und den in Unterabschnitt 5.3.1.7 
aufgeführten Beschreibungen. Die Großzettel (Placards) sind auf einem 
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farblich kontrastierenden Hintergrund angebracht oder weisen entweder eine 
gestrichelte oder eine durchgehende äußere Begrenzungslinie auf. 

(v) Für die UN-Nummer 3529: 

 Wenn der Brennstoffbehälter des Motors oder der Maschine einen mit Wasser 
ausgeliterten Fassungsraum von mehr als 450 Litern, aber höchstens 
1000 Litern hat, ist der Motor oder die Maschine gemäß Abschnitt 5.2.2 an 
zwei gegenüberliegenden Seiten bezettelt. 

 Wenn der Brennstoffbehälter des Motors oder der Maschine einen mit Wasser 
ausgeliterten Fassungsraum von mehr als 1000 Litern hat, ist der Motor oder 
die Maschine an zwei gegenüberliegenden Seiten mit Großzetteln (Placards) 
versehen. Die Großzettel (Placards) entsprechen den in Kapitel 3.2 Tabelle A 
Spalte 5 vorgeschriebenen Gefahrzetteln und den in Unterabschnitt 5.3.1.7 
aufgeführten Beschreibungen. Die Großzettel (Placards) sind auf einem 
farblich kontrastierenden Hintergrund angebracht oder weisen entweder eine 
gestrichelte oder eine durchgehende äußere Begrenzungslinie auf. 

(vi) Ein Beförderungspapier gemäß Abschnitt 5.4.1 ist nur dann erforderlich, wenn 
der Motor oder die Maschine im Falle der UN-Nummern 3528 und 3530 mehr 
als 1000 Liter flüssige Brennstoffe enthält oder wenn der Brennstoffbehälter im 
Falle der UN-Nummer 3529 einen mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von 
mehr als 1000 Litern hat. 

 In diesem Beförderungspapier ist zusätzlich zu vermerken: 

 „BEFÖRDERUNG NACH SONDERVORSCHRIFT 363“. 

___ 

1) Zum Beispiel Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften der Richtlinie 
2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen 
und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Amtsblatt der Europäischen Union L 157 vom 
9. Juni 2006, Seiten 24 bis 86). 

SV 369 Der erste Unterabsatz erhält folgenden Wortlaut: 

 „Gemäß Absatz 2.1.3.5.3 a) ist dieser radioaktive Stoff in einem freigestellten 
Versandstück, der giftige und ätzende Eigenschaften besitzt, der Klasse 6.1 mit den 
Nebengefahren der Radioaktivität und der Ätzwirkung zugeordnet.“. 

 Im zweiten Unterabsatz „2.2.7.2.3.6“ ändern in: „2.2.7.2.3.5“. 

 Der dritte Unterabsatz erhält folgenden Wortlaut: 

 „Zusätzlich zu den für die Beförderung von Stoffen der Klasse 6.1 mit der Nebengefahr 
der Ätzwirkung anwendbaren Vorschriften gelten die Vorschriften des Unterabschnitts 
5.1.3.2, der Absätze 5.1.5.2.2 und 5.1.5.4.1 b) sowie der Absätze (3.1), (5.1) bis (5.4) 
und (6) der Sondervorschrift CV 33 des Abschnitts 7.5.11 des ADR.“. 

SV 370 Im zweiten Spiegelstrich „nicht zu empfindlich für eine Zuordnung zur Klasse 1 ist“ 
ändern in: „zu einem positiven Ergebnis geführt hat“. 

SV 372 Im Unterabsatz nach Absatz d) „der den Klassifizierungskriterien keiner 
Gefahrgutklasse entspricht“ ändern in: „der nicht den Klassifizierungskriterien einer 
Gefahrgutklasse entspricht“. 

SV 373 In Absatz a) „Strahlendetektor“ ändern in: „Strahlungsdetektor“. 
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 In Absatz a) in der Bem. nach Unterabsatz (iii) „Norm ISO 9001:2008“ ändern in: 
„Norm ISO 9001“. 

 In Absatz b) „Strahlendetektoren“ ändern in: „Strahlungsdetektoren“. 

 In den Absätzen b) (i) und c) (ii) nach „zu absorbieren“ einfügen: „oder adsorbieren“. 

 In Absatz b) (i) „mit saugfähigem Material“ ändern in: „mit absorbierendem oder 
adsorbierendem Material“. 

 In Absatz c) (ii) „saugfähiges Material“ ändern in: „absorbierendes oder adsorbierendes 
Material“. 

 [Die Änderung im vorletzten Absatz in der englischen Fassung hat keine Auswirkungen 
auf den deutschen Text.] 

SV 376 Der letzte Satz erhält folgenden Wortlaut: 

 „Zellen und Batterien, die unter normalen Beförderungsbedingungen zu einer schnellen 
Zerlegung, gefährlichen Reaktion, Flammenbildung, gefährlichen Wärmeentwicklung 
oder einem gefährlichen Ausstoß giftiger, ätzender oder entzündbarer Gase oder 
Dämpfe neigen, dürfen nur unter den von der zuständigen Behörde einer Vertragspartei 
des ADN genehmigten Bedingungen befördert werden, wobei diese zuständige Behörde 
auch eine von der zuständigen Behörde eines Landes, das keine Vertragspartei des ADN 
ist, erteilte Genehmigung anerkennen kann, vorausgesetzt, diese wurde in 
Übereinstimmung mit den gemäß dem RID, dem ADR, dem ADN, dem IMDG-Code 
oder den technischen Anweisungen der ICAO anwendbaren Verfahren erteilt. In diesem 
Fall sind die Zellen und Batterien der Beförderungskategorie 0 zugeordnet.“. 

SV 528 „Gegenstände der Klasse 4.1“ ändern in: „Stoffe der Klasse 4.1“. 

SV 529 „Quecksilber(I)chlorid (Calomel) ist ein Stoff der Klasse 9 (UN-Nummer 3077).“ 
ändern in: „Quecksilber(I)chlorid (Calomel) ist ein Stoff der Klasse 6.1 (UN-Nummer 
2025).“. 

SV 531 Nach „Klasse 4.1“ einfügen: „(UN-Nummer 2555, 2556 oder 2557)“. 

SV 545 [Die Änderung in der französischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen 
Text.] 

SV 581 erhält folgenden Wortlaut: 

„581 Diese Eintragung umfasst Gemische von Propadien mit 1 % bis 4 % Methylacetylen 
sowie folgende Gemische: 

 

Gemisch Inhalt in Vol.-% zulässige technische 
Benennung für Zwecke 

des Unterabschnitts 
5.4.1.1 

Methylacetylen und 
Propadien, höchstens 

Propan und 
Propylen, 
höchstens 

gesättigte 
Kohlenwasserstoffe 

C4, mindestens 

P1 63 24 14 „Gemisch Р1“ 

P2 48 50 5 „Gemisch Р2“ 

.“. 

SV 592 [Die Änderung in der französischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen 
Text.] 
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SV 625 „mit der Kennzeichnung“ ändern in: „mit dem Kennzeichen“. 

SV 633 Im ersten Satz „mit folgender Kennzeichnung“ ändern in: „mit folgendem 
Kennzeichen“. 

Der zweite Satz erhält am Anfang folgenden Wortlaut: 

„Dieses Kennzeichen muss in einer amtlichen Sprache des Versandlandes abgefasst sein 
…“. 

SV 635 „in einer Kiste“ ändern in: „in einem Verschlag“. 

SV 636 Der Text vor Unterabsatz (i) in Absatz b) erhält folgenden Wortlaut: 

„b) Bis zur Zwischenverarbeitungsstelle unterliegen 

– Lithiumzellen und -batterien mit einer Bruttomasse von jeweils höchstens
500 g oder Lithium-Ionen-Zellen mit einer Nennenergie in Wattstunden von
höchstens 20 Wh, Lithium-Ionen-Batterien mit einer Nennenergie in
Wattstunden von höchstens 100 Wh, Lithium-Metall-Zellen mit einer Menge
von höchstens 1 g Lithium und Lithium-Metall-Batterien mit einer
Gesamtmenge von höchstens 2 g Lithium, die nicht in Ausrüstungen enthalten
sind und die zur Sortierung, zur Entsorgung oder zum Recycling gesammelt
und zur Beförderung aufgegeben werden, sowie

– Lithiumzellen und -batterien, die in Ausrüstungen von privaten Haushalten
enthalten sind und die zur Beseitigung von Schadstoffen, zur Demontage, zum
Recycling oder zur Entsorgung gesammelt und zur Beförderung aufgegeben
werden,

Bem. „Ausrüstungen von privaten Haushalten“ sind Ausrüstungen, die aus
privaten Haushalten stammen, und Ausrüstungen, die aus 
kommerziellen, industriellen, institutionellen und anderen Quellen 
stammen und die aufgrund ihrer Beschaffenheit und Menge den 
Ausrüstungen von privaten Haushalten ähnlich sind. Ausrüstungen, bei 
denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie sowohl von privaten 
Haushalten als auch von anderen Anwendern verwendet werden, gelten 
in jedem Fall als Ausrüstungen von privaten Haushalten. 

nicht den übrigen Vorschriften des ADN, einschließlich der 
Sondervorschrift 376 und des Absatzes 2.2.9.1.7, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt werden:“. 

Unterabsatz (iii) von Absatz b) erhält folgenden Wortlaut: 

„(iii) Versandstücke sind mit folgendem Kennzeichen versehen: 

„LITHIUMBATTERIEN ZUR ENTSORGUNG“ bzw. 
„LITHIUMBATTERIEN ZUM RECYCLING“. 

Wenn Ausrüstungen, die Lithiumzellen oder -batterien enthalten, die in 
Übereinstimmung mit der Verpackungsanweisung P 909 (3) des 
Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR unverpackt oder auf Paletten befördert 
werden, darf dieses Kennzeichen auch auf der äußeren Oberfläche von 
Fahrzeugen oder Containern angebracht werden.“. 

SV 650 In Absatz d) „vollwandigen offenen Wagen mit Decken“ ändern in: „vollwandigen 
Wagen mit Decken“. 
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SV 653 Im letzten Spiegelstrich „diese Kennzeichnung“ ändern in: „dieses Kennzeichen“. 

SV 655 Im ersten Satz nach der Richtlinie „97/23/EG1)“ einfügen: „oder der Richtlinie 
2014/68/EU2)“. 

 Im zweiten Satz nach der Richtlinie „97/23/EG“ einfügen: „oder der 
Richtlinie 2014/68/EU“. 

 Eine neue Fußnote 2) mit folgendem Wortlaut aufnehmen: 

„2) Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt (Amtsblatt der Europäischen 
Union Nr. L 189 vom 27. Juni 2014, Seiten 164 bis 259).“. 

 Die bisherigen Fußnoten 5 bis 9 werden zu 7 bis 11. 

SV 658 In Absatz b) „Wagen/Fahrzeug“ ersetzen durch: „Wagen oder Fahrzeug oder 
Großcontainer“. 

SV 660  Im letzten Satz des Absatzes f) „Kennzeichnungen“ ändern in: „Kennzeichen“. 

 Die Fußnote 1 erhält folgenden Wortlaut: 

 „1) ECE-Regelung Nr. 67 (Einheitliche Bedingungen über die:  

I. Genehmigung der speziellen Ausrüstung von Fahrzeugen 
der Klassen M und N, in deren Antriebssystem 
verflüssigte Gase verwendet werden;  

II. Genehmigung von Fahrzeugen der Klassen M und N, die 
mit der speziellen Ausrüstung für die Verwendung von 
verflüssigten Gasen in ihrem Antriebssystem ausgestattet 
sind, in Bezug auf den Einbau dieser Ausrüstung).“. 

SV 663 Im letzten Spiegelstrich unter „Anwendungsbereich“ nach „polyhalogenierte 
Biphenyle“ einfügen: “, halogenierte Monomethyldiphenylmethane“. 

SV 803 erhält folgenden Wortlaut: 

„803 Steinkohle, Koks und Anthrazitkohle, die in loser Schüttung befördert werden, 
unterliegen nicht den Bestimmungen des ADN, wenn 

a) die Temperatur der Ladung vor, während oder unmittelbar nach der Beladung des 
Laderaums mit einem geeigneten Messverfahren bestimmt wurde und 60 °C nicht 
überschreitet, 

b) die vorgesehene Beförderungsdauer ohne Temperaturüberwachung, die in der 
nachfolgenden Tabelle in Abhängigkeit von der Temperatur der Ladung vor, 
während oder unmittelbar nach der Beladung des Laderaums aufgeführte maximale 
Anzahl an Tagen nicht überschreitet: 

maximale Verladetemperatur in °C maximale Reisedauer in Tagen 

60 10 

50 18 

40 32  

30 57 
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c) im Falle, dass die tatsächliche Beförderungsdauer die unter b) genannte maximale
Reisedauer überschreitet, ab dem ersten Tag der Überschreitung eine
Temperaturüberwachung sichergestellt ist. Das erforderliche Überwachungsgerät
muss sich ab dem ersten Beförderungstag nach der maximalen Reisedauer an Bord
befinden,

d) der Schiffsführer bei der Beladung in nachweisbarer Form Instruktionen erhält, wie
im Falle einer wesentlichen Erwärmung der Ladung zu verfahren ist.“.

Folgende neue Sondervorschriften einfügen: 

„378 Strahlungsdetektoren, die dieses Gas in nicht nachfüllbaren Druckgefäßen enthalten, 
welche die Vorschriften des Kapitels 6.2 und des Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR 
Verpackungsanweisung P 200 nicht erfüllen, dürfen unter dieser Eintragung befördert 
werden, vorausgesetzt: 

a) der Betriebsdruck in jedem Gefäß überschreitet nicht 50 bar;

b) der Fassungsraum des Gefäßes überschreitet nicht 12 Liter;

c) jedes Gefäß hat, sofern eine Entlastungseinrichtung angebracht ist, einen
Mindestberstdruck von mindestens dem Dreifachen des Betriebsdrucks oder, sofern
keine Entlastungseinrichtung angebracht ist, einen Mindestberstdruck von
mindestens dem Vierfachen des Betriebsdrucks;

d) jedes Gefäß ist aus einem Werkstoff hergestellt, der bei Bruch nicht splittert;

e) jeder Detektor ist gemäß einem registrierten Qualitätssicherungsprogramm
hergestellt;

Bem. Die Norm ISO 9001 darf für diesen Zweck verwendet werden.

f) die Detektoren werden in widerstandsfähigen Außenverpackungen befördert. Das
fertige Versandstück muss in der Lage sein, einer Fallprüfung aus 1,2 m Höhe ohne
Bruch des Detektors oder der Außenverpackung standzuhalten. Geräte, die einen
Detektor enthalten, müssen in einer widerstandsfähigen Außenverpackung verpackt
sein, es sei denn, der Detektor wird durch das Gerät, in dem er enthalten ist, in
gleichwertiger Weise geschützt, und

g) das Beförderungspapier enthält folgende Angabe: „BEFÖRDERUNG GEMÄSS
SONDERVORSCHRIFT 378“.

Strahlungsdetektoren, einschließlich Detektoren in Strahlungsdetektionssystemen, 
unterliegen nicht den übrigen Vorschriften des ADN, wenn sie den Vorschriften der 
Absätze a) bis f) entsprechen und der Fassungsraum der Detektorgefäße 50 ml nicht 
überschreitet. 

SV 379 Ammoniak, wasserfrei, das an einem festen Stoff adsorbiert oder von einem festen Stoff 
absorbiert ist, der in Ammoniak-Dosiersystemen oder in Gefäßen, die als Bestandteile 
solcher Systeme vorgesehen sind, enthalten ist, unterliegt nicht den übrigen 
Vorschriften des ADN, wenn folgende Vorschriften beachtet werden: 

a) Die Adsorption oder Absorption führt zu folgenden Eigenschaften:

(i) bei einer Temperatur von 20 °C ist der Druck im Gefäß kleiner als 0,6 bar;

(ii) bei einer Temperatur von 35 °C ist der Druck im Gefäß kleiner als 1 bar;
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(iii) bei einer Temperatur von 85 °C ist der Druck im Gefäß kleiner als 12 bar; 

b) der adsorbierende oder absorbierende Stoff hat keine gefährlichen Eigenschaften der
Klassen 1 bis 8;

c) der höchstzulässige Inhalt eines Gefäßes beträgt 10 kg Ammoniak und

d) die Gefäße, die adsorbiertes oder absorbiertes Ammoniak enthalten, müssen
folgenden Vorschriften entsprechen:

(i) die Gefäße müssen aus einem Werkstoff hergestellt sein, der gemäß Norm
ISO 11114-1:2012 mit Ammoniak verträglich ist; 

(ii) die Gefäße und ihre Verschlussmittel müssen luftdicht verschlossen und in der 
Lage sein, das gebildete Ammoniak zurückzuhalten; 

(iii) jedes Gefäß muss in der Lage sein, dem bei 85 °C gebildeten Druck mit einer 
volumetrischen Ausdehnung von höchstens 0,1 % standzuhalten; 

(iv) jedes Gefäß muss mit einer Einrichtung versehen sein, die ohne Gewaltbruch, 
Explosion oder Splittern eine Gasfreisetzung ermöglicht, sobald der Druck 
15 bar überschreitet, und 

(v) jedes Gefäß muss bei deaktivierter Druckentlastungseinrichtung einem Druck 
von 20 bar ohne Undichtheit standhalten. 

Bei der Beförderung in einem Ammoniak-Dosiersystem müssen die Gefäße so mit der 
Dosiereinrichtung verbunden sein, dass diese Einheit dieselbe Festigkeit wie ein 
einzelnes Gefäß gewährleistet. 

Die in dieser Sondervorschrift genannten mechanischen Festigkeitseigenschaften 
müssen unter Verwendung eines Prototyps eines bis zu seinem nominalen 
Fassungsraums gefüllten Gefäßes oder Dosiersystems geprüft werden, indem die 
Temperatur erhöht wird, bis die festgelegten Drücke erreicht sind. 

Die Prüfergebnisse müssen dokumentiert werden, nachverfolgbar sein und den 
zutreffenden Behörden auf Anfrage mitgeteilt werden. 

SV 380 (bleibt offen) 

SV 381 (bleibt offen) 

SV 382 Polymer-Kügelchen können aus Polystyrol, Poly(methylmethacrylat) oder anderen 
polymeren Werkstoffen hergestellt sein. Wenn nachgewiesen werden kann, dass gemäß 
der Prüfung U1 (Prüfmethode für Stoffe, die entzündbare Dämpfe entwickeln können) 
des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 38.4.4 keine 
entzündbaren Dämpfe entwickelt werden, die zu einer entzündbaren Atmosphäre 
führen, müssen schäumbare Polymer-Kügelchen nicht dieser UN-Nummer zugeordnet 
werden. Diese Prüfung sollte nur vorgenommen werden, wenn eine Ausstufung in 
Betracht gezogen wird. 

SV 383 Aus Zelluloid hergestellte Tischtennisbälle unterliegen nicht den Vorschriften des 
ADN, wenn die Nettomasse jedes einzelnen Tischtennisballs höchstens 3,0 g und die 
Gesamtnettomasse der Tischtennisbälle je Versandstück höchstens 500 g beträgt. 

SV 384 (bleibt offen) 

SV 385 Diese Eintragung gilt für Fahrzeuge, die durch Verbrennungsmotoren oder 
Brennstoffzellen mit einer entzündbaren Flüssigkeit oder einem entzündbaren Gas 
angetrieben werden. 
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Elektrische Hybridfahrzeuge, die sowohl durch einen Verbrennungsmotor als auch 
durch Nassbatterien, Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-
Batterien angetrieben und mit diesen Batterien im eingebauten Zustand befördert 
werden, müssen dieser Eintragung zugeordnet werden. Fahrzeuge, die durch 
Nassbatterien, Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-
Batterien angetrieben und mit diesen Batterien im eingebauten Zustand befördert 
werden, müssen der Eintragung UN 3171 BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG 
(siehe Sondervorschrift 240) zugeordnet werden. 

„Fahrzeuge“ im Sinne dieser Sondervorschrift sind selbstfahrende Geräte, die für die 
Beförderung einer oder mehrerer Personen oder von Gütern ausgelegt sind. Beispiele 
solcher Fahrzeuge sind Personenwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Lokomotiven, 
Motorroller, Drei- oder Vierradfahrzeuge oder -motorräder, Aufsitzrasenmäher, 
selbstfahrende Landwirtschaftsgeräte und Baumaschinen, Boote und Flugzeuge. 

Gefährliche Güter, wie Batterien, Airbags, Feuerlöscher, Druckgasspeicher, 
Sicherheitseinrichtungen und andere integrale Bauteile des Fahrzeugs, die für den 
Betrieb des Fahrzeugs oder für die Sicherheit seines Bedienpersonals oder der Fahrgäste 
erforderlich sind, müssen sicher im Fahrzeug eingebaut sein und unterliegen nicht den 
übrigen Vorschriften des ADN. Sofern in der Sondervorschrift 667 nichts anderes 
vorgesehen ist, müssen Lithiumbatterien jedoch den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 
entsprechen. 

SV 386 Wenn Stoffe durch Temperaturkontrolle stabilisiert werden, gelten die Vorschriften des 
Absatzes 2.2.41.1.17, der Sondervorschrift V 8 des Kapitels 7.2 des ADR, der 
Sondervorschrift S4 des Kapitels 8.5 des ADR und die Vorschriften des Kapitels 9.6. 
Wenn eine chemische Stabilisierung angewendet wird, muss die Person, welche die 
Verpackung, das Großpackmittel (IBC) oder den Tank zur Beförderung übergibt, 
sicherstellen, dass das Ausmaß der Stabilisierung ausreichend ist, um eine gefährliche 
Polymerisation des Stoffes in der Verpackung, dem Großpackmittel (IBC) oder dem 
Tank bei einer mittleren Temperatur des Füllguts von 50 °C oder bei ortsbeweglichen 
Tanks von 45 °C zu verhindern. Wenn eine chemische Stabilisierung bei geringeren 
Temperaturen während der vorhergesehenen Beförderungsdauer unwirksam wird, ist 
eine Temperaturkontrolle erforderlich. Zu den Faktoren, die bei dieser Bestimmung zu 
berücksichtigen sind, zählen unter anderem der Fassungsraum und die Geometrie der 
Verpackung, des Großpackmittels (IBC) oder des Tanks, die Wirkung einer 
gegebenenfalls vorhandenen Isolierung, die Temperatur des Stoffes bei der Übergabe 
zur Beförderung, die Dauer der Beförderung und die während der Beförderung 
üblicherweise auftretenden Temperaturbedingungen (auch unter Berücksichtigung der 
Jahreszeit), die Wirksamkeit und die übrigen Eigenschaften des verwendeten 
Stabilisators, die vorgeschriebenen anwendbaren betrieblichen Kontrollen (z.B. 
Vorschriften in Bezug auf den Schutz vor Wärmequellen, einschließlich anderer 
Ladungen, die über der Umgebungstemperatur befördert werden) sowie alle übrigen 
relevanten Faktoren.“. 

„378 - 499 (bleibt offen)“: streichen. Nach der Sondervorschrift 386 hinzufügen: 

„387 – 499  (bleibt offen)“. 

SV 664 (bleibt offen) 

„665 Unvermahlene Steinkohle, Koks und Anthrazitkohle, die den Klassifizierungskriterien 
der Klasse 4.2 Verpackungsgruppe III entsprechen, unterliegen nicht den Vorschriften 
des ADN.“. 
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„666 Als Ladung beförderte und in Übereinstimmung mit den Sondervorschriften 240, 312 
und 385 der UN-Nummer 3166 oder 3171 zugeordnete Fahrzeuge oder der UN-
Nummer 3171 zugeordnete batteriebetriebene Geräte sowie die in ihnen enthaltenen 
gefährlichen Güter, die für ihren Betrieb oder den Betrieb ihrer Einrichtungen dienen, 
unterliegen nicht den übrigen Vorschriften des ADN, wenn folgende Vorschriften 
erfüllt sind: 

a) Bei flüssigen Brennstoffen1) müssen die Ventile zwischen dem Motor oder der
Einrichtung und dem Brennstoffbehälter während der Beförderung geschlossen sein,
es sei denn, es ist von Bedeutung, dass die Einrichtung in Betrieb bleibt. Soweit
erforderlich müssen die Fahrzeuge aufrecht und gegen Umfallen gesichert verladen
werden.

b) Bei gasförmigen Brennstoffen muss das Ventil zwischen dem Gastank und dem
Motor geschlossen und der elektrische Kontakt unterbrochen sein es sei denn, es ist
von Bedeutung, dass die Einrichtung in Betrieb bleibt.

c) Metallhydrid-Speichersysteme müssen von der zuständigen Behörde des
Herstellungslandes zugelassen sein. Ist das Herstellungsland keine Vertragspartei
des ADN, muss die Zulassung von der zuständigen Behörde einer Vertragspartei des
ADN anerkannt werden.

d) Die Vorschriften der Absätze a) und b) gelten nicht für Fahrzeuge, die frei von
flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen sind.

Bem. 1. Ein Fahrzeug gilt als frei von flüssigen Brennstoffen, wenn der
Flüssigbrennstoffbehälter entleert wurde und das Fahrzeug wegen 
Brennstoffmangels nicht betrieben werden kann. Fahrzeugbauteile wie 
Brennstoffleitungen, -filter und -einspritzer müssen nicht gereinigt, 
entleert oder gespült werden, damit sie als frei von flüssigen Brennstoffen 
gelten. Darüber hinaus muss der Flüssigbrennstofftank nicht gereinigt 
oder gespült werden. 

2. Ein Fahrzeug gilt als frei von gasförmigen Brennstoffen, wenn die
Behälter für gasförmige Brennstoffe frei von Flüssigkeiten (bei
verflüssigten Gasen) sind, der Druck in den Behältern nicht größer als
2 bar ist und der Brennstoffabsperrhahn oder das Brennstoffabsperrventil
geschlossen und gesichert ist.

___ 

1) Der Begriff „Brennstoff“ schließt auch Kraftstoffe ein.“ 

„667 a) Die Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 a) gelten nicht für Produktionsserien von
höchstens 100 Zellen oder Batterien oder für Vorproduktionsprototypen von Zellen
oder Batterien, die in Fahrzeugen, Motoren oder Maschinen eingebaut sind.

b) Die Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 gelten nicht für Lithiumzellen oder -
batterien, die in beschädigten oder defekten Fahrzeugen, Motoren oder Maschinen
eingebaut sind. In diesen Fällen müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:

(i) Wenn die Beschädigung oder der Defekt keinen maßgeblichen Einfluss auf die
Sicherheit der Zelle oder Batterie hat, dürfen beschädigte oder defekte 
Fahrzeuge, Motoren oder Maschinen unter den in der Sondervorschrift 363 bzw. 
666 festgelegten Bedingungen befördert werden. 
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(ii) Wenn die Beschädigung oder der Defekt einen maßgeblichen Einfluss auf die 
Sicherheit der Zelle oder Batterie hat, muss die Lithiumzelle oder -batterie 
entnommen und in Übereinstimmung mit der Sondervorschrift 376 befördert 
werden.  

 Wenn jedoch ein sicheres Entnehmen der Zelle oder Batterie nicht möglich ist 
oder wenn der Zustand der Zelle oder Batterie nicht überprüft werden kann, darf 
das Fahrzeug, der Motor oder die Maschine wie in Absatz (i) festgelegt 
abgeschleppt oder befördert werden.“. 

„668 Erwärmte Stoffe für Zwecke der Anbringung von Straßenmarkierungen unterliegen 
nicht den übrigen Vorschriften des ADN, vorausgesetzt, folgende Bedingungen werden 
erfüllt: 

a) sie entsprechen nicht den Kriterien einer anderen Klasse als der Klasse 9; 

b) die Temperatur an der äußeren Oberfläche des Kessels ist nicht größer als 70 °C; 

c) der Kessel ist so verschlossen, dass ein Austreten von Füllgut während der 
Beförderung verhindert wird; 

d) der höchste Fassungsraum des Kessels ist auf 3000 Liter begrenzt.“. 

„669 Ein Anhänger, der mit einer Einrichtung ausgerüstet ist, die mit einem flüssigen oder 
gasförmigen Brennstoff oder einer Einrichtung zur Speicherung und Erzeugung 
elektrischer Energie angetrieben wird und die für die Verwendung während einer 
Beförderung vorgesehen ist, die von diesem Anhänger als Teil einer 
Beförderungseinheit durchgeführt wird, muss der UN-Nummer 3166 oder 3171 
zugeordnet werden und unterliegt den für diese UN-Nummern geltenden Vorschriften, 
wenn er auf einem Schiff als Ladung befördert wird, vorausgesetzt, der Fassungsraum 
der Behälter, die flüssigen Brennstoff enthalten, ist nicht größer als 500 Liter.“. 

Kapitel 3.4 
3.4.1 In Absatz e) „5.2.1.9“ ändern in: „5.2.1.10“. 

3.4.7 „Kennzeichen für Versandstücke“ ändern in: „Kennzeichnung von Versandstücken“. 

3.4.7.1 [Die Änderung in der englischen und französischen Fassung hat keine Auswirkungen 
auf den deutschen Text.] 

3.4.7.2 [Die Änderung in der englischen und französischen Fassung hat keine Auswirkungen 
auf den deutschen Text.] 

3.4.8 „Kennzeichen für Versandstücke“ ändern in: „Kennzeichnung von Versandstücken“. 

3.4.8.1 [Die Änderung in der französischen und englischen Fassung hat keine Auswirkungen 
auf den deutschen Text.] [Die zweite Änderung in der französischen Fassung hat keine 
Auswirkungen auf den deutschen Text.] 

3.4.8.2 [Die Änderung in der englischen und französischen Fassung hat keine Auswirkungen 
auf den deutschen Text.] 

3.4.9 [Die Änderung in der englischen und französischen Fassung hat keine Auswirkungen 
auf den deutschen Text.] 

3.4.10 [Die Änderung in der englischen und französischen Fassung hat keine Auswirkungen 
auf den deutschen Text.] 

3.4.11 erhält folgenden Wortlaut: 
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„3.4.11 Verwendung von Umverpackungen 

 Für eine Umverpackung, die in begrenzten Mengen verpackte gefährlicher Güter 
enthält, gilt Folgendes: 

 Sofern die für alle in einer Umverpackung enthaltenen gefährlichen Güter 
repräsentativen Kennzeichen nicht sichtbar sind, muss die Umverpackung mit 

– dem Ausdruck „UMVERPACKUNG“ gekennzeichnet sein; die Buchstabenhöhe des 
Kennzeichens „UMVERPACKUNG“ muss mindestens 12 mm sein. Das 
Kennzeichen muss in einer Amtssprache des Ursprungslandes und, wenn diese 
Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, außerdem in Deutsch, 
Englisch oder Französisch angegeben sein, sofern nicht Vereinbarungen zwischen 
den von der Beförderung berührten Staaten etwas anderes vorschreiben; und 

– den in diesem Kapitel vorgeschriebenen Kennzeichen gekennzeichnet sein. 

 Mit Ausnahme des Luftverkehrs gelten die übrigen Vorschriften des Unterabschnitts 
5.1.2.1 nur, wenn andere gefährliche Güter in der Umverpackung enthalten sind, die 
nicht in begrenzten Mengen verpackt sind, und nur in Bezug auf diese anderen 
gefährlichen Güter.“. 

3.4.13 In den Absätzen a) und c) „mit der Kennzeichnung“ ändern in: „mit den Kennzeichen“. 

 Die beiden letzten Sätze des Absatzes c) erhalten folgenden Wortlaut:  

 „Wenn Container auf einer Beförderungseinheit oder auf einem Wagen verladen sind, 
muss die tragende Beförderungseinheit oder der Tragwagen nicht gekennzeichnet 
werden, es sei denn, die an den Containern angebrachten Kennzeichen sind außerhalb 
der tragenden Beförderungseinheit oder des Tragwagens nicht sichtbar. Im 
letztgenannten Fall müssen die gleichen Kennzeichen an der tragenden 
Beförderungseinheit vorn und hinten oder an beiden Längsseiten des Tragwagens 
angebracht werden.“. 

3.4.14 erhält am Anfang folgenden Wortlaut: „Auf die in Abschnitt 3.4.13 festgelegten 
Kennzeichen kann verzichtet werden, …“. 

3.4.15 erhält folgenden Wortlaut: 

„3.4.15 Die in Abschnitt 3.4.13 vorgeschriebenen Kennzeichen entsprechen den in Abschnitt 
3.4.7 vorgeschriebenen Kennzeichen mit der Ausnahme, dass die Mindestabmessungen 
250 mm × 250 mm betragen müssen. Diese Kennzeichen müssen entfernt oder 
abgedeckt sein, wenn keine gefährlichen Güter in begrenzten Mengen befördert 
werden.“. 

Kapitel 3.5 
3.5.2 b) erhält nach dem ersten Satz folgenden Wortlaut: 

 „Bei flüssigen Stoffen muss die Zwischenverpackung oder Außenverpackung genügend 
saugfähiges Material enthalten, um den gesamten Inhalt der Innenverpackungen 
aufzunehmen. Beim Einsetzen in eine Zwischenverpackung darf das saugfähige 
Material gleichzeitig als Polstermaterial verwendet werden. Die gefährlichen Güter 
dürfen weder mit dem Polstermaterial, dem saugfähigen Material und dem 
Verpackungsmaterial gefährlich reagieren noch die Unversehrtheit oder Funktion der 
Werkstoffe beeinträchtigen. Das Versandstück muss im Falle eines Bruches oder einer 
Undichtheit unabhängig von der Versandstückausrichtung den Inhalt vollständig 
zurückhalten.“. 
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3.5.2 e) „Kennzeichnungen“ ändern in: „Kennzeichen“. 

3.5.4.2 [Die Änderung in der englischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen 
Text.] 

3.5.4.3 erhält folgenden Wortlaut: 

„3.5.4.3 Verwendung von Umverpackungen 

Für eine Umverpackung, die in freigestellten Mengen verpackte gefährliche Güter 
enthält, gilt Folgendes: 

Sofern die für alle in einer Umverpackung enthaltenen gefährlichen Güter 
repräsentativen Kennzeichen nicht sichtbar sind, muss die Umverpackung mit 

– dem Ausdruck „UMVERPACKUNG“ gekennzeichnet sein; die Buchstabenhöhe des
Kennzeichens „UMVERPACKUNG“ muss mindestens 12 mm sein. Das
Kennzeichen muss in einer Amtssprache des Ursprungslandes und, wenn diese
Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, außerdem in Deutsch,
Englisch oder Französisch angegeben sein, sofern nicht Vereinbarungen zwischen
den von der Beförderung berührten Staaten etwas anderes vorschreiben; und

– den in diesem Kapitel vorgeschriebenen Kennzeichen gekennzeichnet sein.

Die übrigen Vorschriften des Unterabschnitts 5.1.2.1 gelten nur, wenn andere 
gefährliche Güter in der Umverpackung enthalten sind, die nicht in freigestellten 
Mengen verpackt sind, und nur in Bezug auf diese anderen gefährlichen Güter.“. 
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